
Landesbibliothek Oldenburg

Digitalisierung von Drucken

20. Verordnung vom 20.03.1830 publ. 27.03.1830



gesummten Lande verbindliche Kraft haben und

in solche mit dem r . Zunius d. I . treten.

Wornach sich Zeder , den es angeht , zu

achten hat.

Urkundlich Unserer rc.

20 ) Regierungs - Bekanntmachung

vom 20 . März,  xul, ! . am 27 . März

1830.

Mit Beziehung auf die vorstehende Landes - ^

herrliche Verordnung vom 20 . März 1830 ., ^^ ^ rstcanüda ^ l

Einrichtung der Prüfung der Rechtscandidaten re». i

und einige andere Prüfungen betreffend , wird

auf höchsten Befehl noch Folgendes zur Nach - ^

richt und Nachachtung bekannt gemacht : j

1) die dem EolleAiui » ineelicum obliegenden !

Prüfungen sind , wie bisher , unter der i

Leitung der Regierung vorzunehmen . Aerz-

te , welche zur Praxis in dem Herzogthum

* oder in den Fürstenthümern Lübek und

Birkenfeld zugelassen werden wollen , müs¬

sen sich auch ferner der Prüfung des ge¬

dachten Collegiums unterwerfen , welches

deren Resultat der Großherzoglichen Re¬

gierung zu Oldenburg , ohne Unterschied

der Provinz , aus welcher der Geprüfte ist,

anzuzeigen hat , und wovon dann durch sie

die Oberbehörde des Geprüften , also ent-
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weder die -Negierung zu Eutin oder zu
Birkenfeld , in Kenntnis gesetzt werden soll.

Wundärzte , welche in demGroßherzogthum
überhaupt zur Praxis zugelassen zu werden
wünschen , so wie diejenigen , welche eine
amtliche Anstellung suchen , müssen gleich¬
falls von dem doIleKium mollicum ge¬
prüft seyn , und es soll wegen des Re¬
sultats der Prüfung eben so , wie bey den
Aerzten , gehalten werden;

2 ) diejenigen , welche sich dem mathematischen
Studium gewidmet haben , um in einem
der verschiedenen Zweige der technischen
Mathematik zum Staatsdienste verwandt
zu werden , sind , wenn sie nur überhaupt
um eine Prüfung ihrer erlangten Kennt¬
nisse nachsuchen , von der Unterzeichneten
Regierung , wenn es aber darauf ankommt,
ihre Fähigkeit in Beziehung auf einen be¬
stimmten Theil der technischen Mathema¬
tik zu beurtheilen , entweder von der Re¬
gierung oder der Cammer , nach Maßgabe
ihres Geschästskreises , zu prüfen , wozu
die mathematischen Ofsicialen beyder Be¬
hörden zugezogen werden können;

3 ) die Prüfung der Forstcandidaten kann bey
der hiesigen Cammer , oder bey der Cammer
zu Eptin , oder bey dem zweyten Senat.
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